
BEKANNTMACHUNG 
320/031/2025 

zur Veröffentlichung am 
sofort 

 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters-oder 

Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk und gegen die 
Datenübermittlung an das Staatsministerium 

 
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über 
Alters-oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 
Bundesmeldegesetz (BMG) Auskunft erteilen über Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, 
Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums. 
 
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. 
Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende 
Ehejubiläum. 
 
Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus gemäß § 9 der Meldeverordnung dem 
Staatsministerium zur Ehrung von Alters-und Ehejubilaren durch den Ministerpräsidenten 
Daten der Jubilarinnen und Jubilare aus dem Melderegister. Davon umfasst sind zum 
Beispiel der Familienname, Vornamen, Doktorgrad, Geschlecht, die Anschrift sowie das 
Datum und die Art des Jubiläums.  
 
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben das Recht nach § 50 Abs. 
5 BMG der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch kann bei der 
Stadtverwaltung Eberbach, Bürgerbüro, Leopoldsplatz 1, Eberbach, eingelegt werden. Bei 
einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem 
Widerruf. 
 

BESCHLUSS 
 
Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht. 
 
69412 Eberbach, 15. Oktober 2025 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 
 
Verteiler 

Per Mail: Aushänge: 

Eberbacher Zeitung  Leopoldsplatz  

Rhein-Neckar-Zeitung Neckarwimmersbach 

Eberbach Channel Steige 

 Brombach 

Kopie: Friedrichsdorf (2) 

z.d.A. 1011 Lindach  

z.d.A  320 Pleutersbach 

 Rockenau 

 Gaimühle 

 Igelsbach 

 Unterdielbach 

 Badisch Schöllenbach 

 


